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§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen 
(1) – (10) 
 
 

  
§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen 
(1) - (10) 
 
(11) Beschäftigte sind: 
 
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
 
2. zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, 
 
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklä-
rungen der beruflichen Eignung oder Arbeitser-
probung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, 
 
4. in anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen Beschäftigte, 
 
5. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 
Beschäftigte, 
 
6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch 
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten, 
 
7. Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis  sowie Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist, 
 
8. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter 
des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie 
Zivildienstleistende.   
 
 



 
§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungs-
systemen haben sich an dem Ziel auszurichten, 
keine oder so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Insbesondere ist von den Möglichkeiten der 
Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch 
zu machen, soweit dies möglich ist und der 
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzzweck steht. 
 

  
§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten und die Auswahl und 
Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind 
an dem Ziel auszurichten, so wenig personen-
bezogene Daten wie möglich zu erheben, zu 
verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind 
personenbezogene Daten zu anonymisieren oder 
zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem 
Verwendungszweck möglich ist und keinen im 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
 

 
§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten 
ins Ausland sowie an über- oder 
zwischenstaatliche Stellen 
(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten 
an Stellen 
 
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, 
 
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
 
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen 
Gemeinschaften 
gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30 
nach Maßgabe der für diese Übermittlung gelten-
den Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Über-
mittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die 
ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des 
Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen. 
 
(2) – (6)   
 

  
§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten 
ins Ausland sowie an über- oder 
zwischenstaatliche Stellen 
(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten 
an Stellen 
 
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, 
 
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
 
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen 
Gemeinschaften 
gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30a 
nach Maßgabe der für diese Übermittlung gelten-
den Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Über-
mittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die 
ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des 
Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen. 
 
(2) – (6)  
 
 



 
§ 4d Meldepflicht 
(1) – (2)  
 
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die 
verantwortliche Stelle personenbezogene 
Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder 
nutzt, hierbei höchstens neun Personen 
mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten beschäftigt und 
entweder eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt 
oder die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung der Zweckbestimmung  eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen dient. 
 
 
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich 
um automatisierte Verarbeitungen handelt, in 
denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten 
von der jeweiligen Stelle 
1. zum Zweck der Übermittlung oder 
2. zum Zweck der anonymisierten Übermittlung 
gespeichert werden. 
 
 
(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen 
besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten 
der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der 
Prüfung vor Beginn der Verarbeitung 
(Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist 
insbesondere durchzuführen, wenn 
 
1. besondere Arten personenbezogener Daten  
(§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder 
 
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten 
dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des 
Betroffenen zu bewerten einschließlich seiner 

 
 
 
 
3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die 
verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für 
eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
hierbei in der Regel höchstens neun Personen 
ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und 
entweder eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt 
oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit 
den Betroffenen dient. 
 

 
§ 4d Meldepflicht 
(1) – (2)    
 
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die 
verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für 
eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
hierbei in der Regel höchstens neun Personen 
ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und 
entweder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt 
oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für 
die Begründung, Durchführung oder Beendigung 
eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäfts-
ähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen 
erforderlich ist.  
 
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich 
um automatisierte Verarbeitungen handelt, in 
denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten 
von der jeweiligen Stelle 
1. zum Zweck der Übermittlung,  
2. zum Zweck der anonymisierten Übermittlung 
gespeichert werden oder 
3. für Zwecke der Markt- und Meinungsforschung. 
 
(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen 
besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten 
der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der 
Prüfung vor Beginn der Verarbeitung 
(Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist 
insbesondere durchzuführen, wenn 
 
1. besondere Arten personenbezogener Daten  
(§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder 
 
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten 
dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des 
Betroffenen zu bewerten einschließlich seiner 



Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines 
Verhaltens, 
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung 
oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit 
dem Betroffenen dient. 
 
 
6) … 
 

Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines 
Verhaltens, 
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung 
oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen 
erforderlich ist.  
 
(6) … 
 

 
§ 4f Beauftragter für den Datenschutz 
(1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die 
personenbezogene Daten automatisiert 
verarbeiten, haben einen Beauftragten für den 
Datenschutz schriftlich zu bestellen. Nicht-
öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb 
eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit 
verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn 
personenbezogene Daten auf andere Weise 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und 
damit in der Regel mindestens 20 Personen 
beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
die nichtöffentlichen Stellen, die in der Regel 
höchstens neun Personen ständig mit der 
automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigen. Soweit aufgrund der Struktur 
einer öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die 
Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz 
für mehrere Bereiche. Soweit nicht-öffentliche 
Stellen automatisierte Verarbeitungen vornehmen, 
die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder 
personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung oder der anonymisierten 
Übermittlung automatisiert verarbeiten, haben sie 
unabhängig von der Anzahl der mit der 
automatisierten Verarbeitung beschäftigten 

  
§ 4f Beauftragter für den Datenschutz 
(1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die 
personenbezogene Daten automatisiert 
verarbeiten, haben einen Beauftragten für den 
Datenschutz schriftlich zu bestellen. Nicht-
öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb 
eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit 
verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn 
personenbezogene Daten auf andere Weise 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und 
damit in der Regel mindestens 20 Personen 
beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
die nichtöffentlichen Stellen, die in der Regel 
höchstens neun Personen ständig mit der 
automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigen. Soweit aufgrund der Struktur 
einer öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die 
Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz 
für mehrere Bereiche. Soweit nicht-öffentliche 
Stellen automatisierte Verarbeitungen vornehmen, 
die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder 
personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung, der anonymisierten 
Übermittlung oder für Zwecke der Markt- und 
Meinungsforschung automatisiert verarbeiten, 
haben sie unabhängig von der Anzahl der mit der 



Personen einen Beauftragten für den Datenschutz 
zu bestellen. 
 
 
(2) … 
 
(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem 
Leiter der öffentlichen oder nichtöffentlichen 
Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in 
Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des 
Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der 
Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt 
werden. Die Bestellung zum Beauftragten für den 
Datenschutz kann in entsprechender Anwendung 
von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei 
nicht-öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der 
Aufsichtsbehörde, widerrufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) – (5)  

automatisierten Verarbeitung beschäftigten 
Personen einen Beauftragten für den Datenschutz 
zu bestellen. 
 
(2) … 
 
(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem 
Leiter der öffentlichen oder nichtöffentlichen 
Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in 
Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des 
Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der 
Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt 
werden. Die Bestellung zum Beauftragten für den 
Datenschutz kann in entsprechender Anwendung 
von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei 
nicht-öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der 
Aufsichtsbehörde, widerrufen werden. 
Ist nach Absatz 1 ein Beauftragter für den 
Datenschutz zu bestellen, so ist die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass 
Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche 
Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach 
der Abberufung als Beauftragter für den 
Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines 
Jahres nach der Beendigung der Bestellung 
unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche 
Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Zur 
Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche 
Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen zu ermöglichen und deren Kosten zu 
übernehmen. 
 
(4) – (5)  
 
 



 
§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen 
(1)... (2) ... 
 
Keine Entsprechung 

 
§ 6 Rechte des Betroffenen 
(1) ... (2) ... 

 
(3) Personenbezogene Daten über die Ausübung 
eines Rechts des Betroffenen, das sich aus diesem 
Gesetz oder aus einer anderen Vorschrift über den 
Datenschutz ergibt, dürfen nur zur Erfüllung der 
sich aus der Ausübung des Rechts ergebenden 
Pflichten der verantwortlichen Stelle verwendet 
werden. 
 

 

 
§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung 
(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine 
rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht 
ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten gestützt werden, die der 
Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale 
dienen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Dies gilt nicht, wenn  
 
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses 
oder der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder 
eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und 
dem Begehren des Betroffenen stattgegeben wurde 
oder  
 
2. die Wahrung der berechtigten Interessen des 
Betroffenen durch geeignete Maßnahmen 
gewährleistet und dem Betroffenen von der 
verantwortlichen Stelle die Tatsache des Vorliegens 

 
§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung 
(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine 
rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht 
ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten gestützt werden, die der 
Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale 
dienen. 
Eine ausschließlich auf eine automatisierte 
Verarbeitung gestützte Entscheidung liegt 
insbesondere dann vor, wenn keine inhaltliche 
Bewertung und darauf gestützte Entscheidung 
durch eine natürliche Person stattgefunden hat. 
 
(2) Dies gilt nicht, wenn  
 
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses 
oder der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder 
eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und 
dem Begehren des Betroffenen stattgegeben wurde 
oder  
 
2. die Wahrung der berechtigten Interessen des 
Betroffenen durch geeignete Maßnahmen 
gewährleistet ist und die verantwortlichen Stelle 
dem Betroffenen die Tatsache des Vorliegens einer 

 



einer Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 
mitgeteilt wird.  
 
 
(3) ... 
 

Entscheidung im Sinne des Absatzes 1  mitteilt 
sowie auf Verlangen die wesentlichen Gründe 
dieser Entscheidung mitteilt und erläutert. 
 
(3) ... 

 
§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten im Auftrag 
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag 
durch andere Stellen erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz 
verantwortlich. Die in den §§ 6, 7 und 8 
genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu 
machen. 
 
(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer 
Berücksichtigung der Eignung der von ihm 
getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag 
ist schriftlich zu erteilen, wobei die Datenerhebung, 
-verarbeitung oder -nutzung, die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen und etwaige 
Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten im Auftrag 
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag 
durch andere Stellen erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz 
verantwortlich. Die in den §§ 6, 7 und 8 
genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu 
machen. 
 
(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer 
Berücksichtigung der Eignung der von ihm 
getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag 
ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im 
Einzelnen festzulegen sind: 
 
1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,  
 
2. der Umfang, die Art und der Zweck der 
vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung von Daten, die Art der Daten und der Kreis 
der Betroffenen, 
 
3. die nach § 9 zu treffenden technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, 
 
4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung der 
Daten, 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er kann bei öffentlichen Stellen auch durch 
die Fachaufsichtsbehörde erteilt werden.  
Der Auftraggeber hat sich  
                                                                    von der 
Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
überzeugen. 
 
 
(3) – (5)  
  

 
5. die nach Absatz 4 bestehenden Pflichten des 
Auftragnehmers, insbesondere die von ihm 
vorzunehmenden Kontrollen, 
 
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von 
Unterauftragsverhältnissen, 
 
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die 
entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungs-
pflichten des Auftragnehmers, 
 
8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder 
der bei ihm beschäftigten Personen gegen 
Vorschriften zum Schutze personenbezogener 
Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen 
Festlegungen, 
 
9. den Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich 
der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer 
vorbehält, 
 
10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die 
Löschung beim Auftragnehmer gespeicherten 
Daten nach Beendigung des Auftrags. 
 
Er kann bei öffentlichen Stellen auch durch 
die Fachaufsichtsbehörde erteilt werden.  
Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der 
Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der 
Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
überzeugen. 
Das Ergebnis ist zu dokumentieren. 
 
(3) – (5) 
. 

   
Änderung § 12 betrifft öffentliche Stellen 



 
§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 
(1) ... –  (3) ... 
 
(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die 
Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften 
über den Datenschutz in den Ländern zuständig 
sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 
hin. § 38 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 

 
§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 
(1) ... –  (3) ... 
 
(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die 
Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften 
über den Datenschutz in den Ländern zuständig 
sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 
hin. § 38 Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 
 

 

 
§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung und -
nutzung für eigene Zwecke 
(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder 
Übermitteln personenbezogener Daten oder 
ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke ist zulässig 
 
1.wenn es der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient, 
 
 
2.soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt, oder 
 
3.wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, 
es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung gegenüber dem berechtigten 
Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich 

  
§ 28 Datenerhebung und -speicherung für 
eigene Geschäftszwecke 
(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder 
Übermitteln personenbezogener Daten oder 
ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke ist zulässig 
 
1.wenn es für die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit 
dem Betroffenen erforderlich ist, 
 
2.soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt, oder 
 
3.wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, 
es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung gegenüber dem berechtigten 
Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich 



überwiegt. 
Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind 
die Zwecke, für die die Daten verarbeitet 
oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen. 
 
(2) Für einen anderen Zweck dürfen sie nur unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 
und 3 übermittelt oder genutzt werden. 
 
 
 
(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen 
anderen Zweck ist auch zulässig: 
 
1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
eines Dritten oder 
 
2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und 
öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von 
Straftaten erforderlich ist, oder 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.für Zwecke der Werbung, der Markt- und 
Meinungsforschung, wenn es sich um listenmäßig 
oder sonst zusammengefasste Daten über  

überwiegt. 
Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind 
die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder 
genutzt werden sollen, konkret festzulegen. 
 
(2) Die Übermittlung oder Nutzung für einen 
anderen Zweck ist zulässig: 
 
1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 2 oder Nummer 3, 
 
2. soweit es erforderlich ist 
 
 
a) zur Wahrung berechtigter Interessen eines 
Dritten oder 
 
b) zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder 
öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von 
Straftaten 
 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung 
hat, oder 
 
3. wenn es im Interesse einer Forschungs-
einrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungs-
vorhabens das Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung erheblich 
überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann.  
 
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten für Zwecke des Adresshandels 
oder der Werbung ist zulässig, soweit der  



 
Angehörige einer Personengruppe handelt, die 
sich auf 
a)eine Angabe über die Zugehörigkeit des 
Betroffenen zu dieser Personengruppe, 
b)Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, 
c)Namen, 
d)Titel, 
e)akademische Grade, 
f)Anschrift und 
g)Geburtsjahr 
beschränken 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat, der 
 
4.wenn es im Interesse einer Forschungs-
einrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche 
Interesse an der Durchführung des 
Forschungsvorhabens das Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der 
Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck 
der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden 
kann. 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist anzunehmen, 
dass dieses Interesse besteht, wenn im Rahmen 
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
gespeicherte Daten übermittelt werden sollen, die 
sich 
1. auf strafbare Handlungen, 
2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie 
3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf 
arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse beziehen. 
 
 
 

 
Betroffene eingewilligt hat und im Falle einer nicht 
schriftlich erteilten Einwilligung die verantwortliche 
Stelle nach Absatz 3a verfährt. Darüber hinaus ist 
die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten zulässig, soweit es sich um listenmäßig oder 
sonst zusammengefasste Daten über Angehörige 
einer Personengruppe handelt, die sich auf die 
Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser 
Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- oder 
Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, 
akademischen Grad, seine Anschrift und sein 
Geburtsjahr beschränken, und die Verarbeitung 
oder Nutzung 
 
 
1. für Zwecke der Werbung für eigene Angebote 
der verantwortlichen Stelle, die diese Daten mit 
Ausnahme der Angabe zur Gruppenzugehörigkeit 
beim Betroffenen Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
aus allgemein zugänglichen Adress-, Rufnummern-
, Branchen- oder vergleichbaren Verzeichnissen 
erhoben hat, 
 
2. für Zwecke der Werbung im Hinblick auf die 
berufliche Tätigkeit des Betroffenen und unter 
seiner beruflichen Anschrift,  
 
3. für Zwecke der Werbung für Spenden, die nach § 
10b Absatz 1 und § 34g des Einkommensteuer-
gesetzes steuerbegünstigt sind.   
 
Für Zwecke nach Satz 2 Nummer 1 darf die 
verantwortliche Stelle zu den dort genannten Daten 
weitere Daten hinzuspeichern. Zusammengefasste 
personenbezogene Daten nach Satz 2 dürfen auch 
dann zum Zwecke der Werbung übermittelt werden, 
wenn die Übermittlung nach Maßgabe des § 34 
Absatz 1a Satz 1 gespeichert wird; in diesem Fall  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
muss die Stelle, die die Daten erstmalig erhoben 
hat, aus der Werbung eindeutig hervorgehen. 
Unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen 
des Satzes 2 dürfen personenbezogene Daten für 
Zwecke der Werbung für fremde Angebote genutzt 
werden, wenn für den Betroffenen bei der 
Ansprache zum Zwecke der Werbung die für die 
Nutzung der Daten verantwortliche Stelle eindeutig 
erkennbar ist. Eine Verarbeitung oder Nutzung 
nach den Sätzen 2 bis 4 ist nur zulässig, soweit 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht 
entgegenstehen. Nach den Sätzen 1, 2 und 4 
übermittelte Daten dürfen nur für den Zweck 
verarbeitet oder genutzt werden, für den sie 
übermittelt worden sind.  
 
(3a) Wird die Einwilligung nach § 4a Absatz 1 Satz 
3 in anderer Form als der Schriftform erteilt, hat die 
verantwortliche Stelle dem Betroffenen den Inhalt 
der Einwilligung schriftlich zu bestätigen, es sei 
denn, dass die Einwilligung elektronisch erklärt wird 
und die verantwortliche Stelle sicherstellt, dass die 
Einwilligung protokolliert wird und der Betroffene 
deren Inhalt jederzeit abrufen und die Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen 
Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie in 
drucktechnisch deutlicher Gestaltung besonders 
hervorzuheben.  
 
(3b) Die verantwortliche Stelle darf den Abschluss 
eines Vertrags nicht von einer Einwilligung des 
Betroffenen nach Absatz 3 Satz 1 abhängig 
machen, wenn dem Betroffenen ein anderer 
Zugang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen 
ohne die Einwilligung nicht oder nicht in zumutbarer 
Weise möglich ist. Eine unter solchen Umständen 
erteilte Einwilligung ist unwirksam.  



 
(4) Widerspricht der Betroffene bei der 
verantwortlichen Stelle der Nutzung oder 
Übermittlung seiner Daten für Zwecke der Werbung 
oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine 
Nutzung oder Übermittlung für diese Zwecke 
unzulässig.  
Der Betroffene ist bei der Ansprache zum Zweck 
der Werbung oder der Markt- oder Meinungs-
forschung  
 
 
                                  über die verantwortliche Stelle 
sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu 
unterrichten; soweit der Ansprechende personen-
bezogene Daten des Betroffenen nutzt, die bei 
einer ihm nicht bekannten Stelle gespeichert sind, 
hat er auch sicherzustellen, dass der Betroffene 
Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten 
kann. Widerspricht der Betroffene bei dem Dritten, 
dem die Daten nach Absatz 3 übermittelt werden, 
der Verarbeitung oder Nutzung für Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, 
hat dieser die Daten für diese Zwecke zu sperren. 
 
 
 
 
 
 
(5) – (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwort-
lichen Stelle der Verarbeitung oder Nutzung seiner 
Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- 
oder Meinungsforschung, ist eine Verarbeitung 
oder Nutzung für diese Zwecke unzulässig.  
Der Betroffene ist bei der Ansprache zum Zweck 
der Werbung oder der Markt- oder Meinungs-
forschung und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 auch bei Begründung des rechts-
geschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses über die verantwortliche Stelle 
sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu 
unterrichten; soweit der Ansprechende personen-
bezogene Daten des Betroffenen nutzt, die bei 
einer ihm nicht bekannten Stelle gespeichert sind, 
hat er auch sicherzustellen, dass der Betroffene 
Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten 
kann. Widerspricht der Betroffene bei dem Dritten, 
dem die Daten im Rahmen der Zwecke nach 
Absatz 3 übermittelt worden sind, der Verarbeitung 
oder Nutzung für Zwecke der Werbung oder der 
Markt- oder Meinungsforschung, hat dieser die 
Daten für diese Zwecke zu sperren.  
In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 darf 
für den Widerspruch keine strengere Form verlangt 
werden als für die Begründung des rechts-
geschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses. 
 
(5) – (9)  
 



 
Keine Entsprechung 
 

 
§ 28a Weitere Datenübermittlungen   
(1) Die Übermittlung  personenbezogener Daten 
über eine Forderung an Auskunfteien ist nur 
zulässig, soweit die geschuldete Leistung trotz 
Fälligkeit nicht erbracht worden ist, die Übermittlung 
zur Wahrung berechtigter Interessen der 
verantwortlichen Stelle oder eines Dritten 
erforderlich ist und  
 
1. die Forderung durch ein rechtskräftiges oder 
vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt 
worden ist oder ein Schuldtitel nach § 794 der 
Zivilprozessordnung vorliegt, 
 
2. die Forderung nach § 178 der Insolvenzordnung 
festgestellt und nicht vom Schuldner im 
Prüfungstermin bestritten worden ist,  
 
3. der Betroffene die Forderung ausdrücklich 
anerkannt hat, 
 
4. 
a) der Betroffene nach Eintritt der Fälligkeit der 
Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt 
worden ist, 
 
b) zwischen der ersten Mahnung und der 
Übermittlung mindestens vier Wochen liegen, 
 
c) die verantwortliche Stelle den Betroffenen 
rechtzeitig vor der Übermittlung der Angaben, 
jedoch frühestens bei der ersten Mahnung über die 
bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat und  
 
d) der Betroffenen die Forderung nicht bestritten 
hat oder  
 
5. das der Forderung zugrunde liegende 

 



Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungs-
rückständen fristlos gekündigt werden kann und die 
verantwortliche Stelle den Betroffenen über die 
bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.  
 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwortliche 
Stelle selbst die Daten nach § 29 verwendet. 
 
(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2 
dürfen Kreditinstitute personenbezogene Daten 
über die Begründung, ordnungsgemäße Durch-
führung und Beendigung eines Vertragsverhält-
nisses betreffend ein Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des Kreditwesengesetzes 
an Auskunfteien übermitteln, es sei denn, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Übermittlung gegenüber dem 
Interesse der Auskunftei an der Kenntnis der Daten 
offensichtlich überwiegt. Der Betroffene ist vor 
Abschluss des Vertrages hierüber zu unterrichten. 
Satz 1 gilt nicht für Giroverträge, die die Einrichtung 
eines Kontos ohne Überziehungsmöglichkeit zum 
Gegenstand haben. Zur zukünftigen Übermittlung 
nach § 29 Abs. 2 ist die Übermittlung von Daten 
über Verhaltensweisen des Betroffenen, die im 
Rahmen eines vorvertraglichen Vertrauens-
verhältnisses der Herstellung von Markttransparenz 
dienen, an Auskunfteien auch mit Einwilligung des 
Betroffenen unzulässig.  
 
(3) Nachträgliche Änderungen der einer 
Übermittlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 
zugrunde liegenden Tatsachen hat die 
verantwortliche Stelle der Auskunftei innerhalb von 
einem Monat nach Kenntniserlangung mitzuteilen, 
solange die ursprünglich übermittelten Daten bei 
der Auskunftei gespeichert sind. Die Auskunftei hat 
die übermittelnde Stelle über die Löschung der 
ursprünglich übermittelten Daten zu unterrichten. 



 
Keine Entsprechung 
 

 
§ 28b Scoring 
Zum Zwecke der Entscheidung über die 
Begründung, Durchführung  oder Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen darf ein 
Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes 
zukünftiges Verhalten des Betroffenen erhoben und 
verwendet werden, wenn  
1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts genutzten Daten unter Zugrundelegung 
eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-
statistischen Verfahrens nachweisbar für die 
Berechnung der Wahrscheinlichkeit des 
bestimmten Verhaltens erheblich sind,  
2. im Falle der Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswertes durch eine Auskunftei die 
Voraussetzungen für eine Übermittlung der 
genutzten Daten nach § 29, und in allen anderen 
Fällen die Voraussetzungen einer zulässigen 
Nutzung der Daten nach § 28 vorliegen,  
3. für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 
nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt  
werden, 
 
4. im Falle der Nutzung von Anschriftendaten der 
Betroffene vor Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswerts über die vorgesehene Nutzung dieser 
Daten unterrichtet worden ist; die Unterrichtung ist 
zu dokumentieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -
speicherung zum Zweck der Übermittlung 
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder 
Verändern personenbezogener Daten zum Zweck 
der Übermittlung, insbesondere wenn dies der 
Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien, dem 
Adresshandel oder der Markt- und 
Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn  
 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung hat  oder 
 
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen werden können oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es 
sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, 
Speicherung oder Veränderung offensichtlich 
überwiegt. 
 
 
 
 
 
 
§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden.  
 
 
(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach 
Absatz 1 ist zulässig, wenn 
 
1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, 
ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis 
glaubhaft dargelegt hat oder 
 
 

 
§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -
speicherung zum Zweck der Übermittlung 
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern, 
Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten 
zum Zweck der Übermittlung, insbesondere wenn 
dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien, 
dem Adresshandel oder der Markt- und 
Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn  
 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung hat,  
 
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen werden können oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es 
sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, 
Speicherung oder Veränderung offensichtlich 
überwiegt  oder 
 
3. die Voraussetzungen des § 28 a Abs. 1 oder 
Abs. 2 erfüllt sind; Daten im Sinne von § 28a Abs. 2 
Satz 4 dürfen nicht erhoben oder gespeichert 
werden. 
 
§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden.  
 
 
(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach 
Absatz 1 ist zulässig, wenn  
 
1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, 
ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis 
glaubhaft dargelegt hat oder 
 
 

 
§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -
speicherung zum Zweck der Übermittlung 
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder 
Verändern personenbezogener Daten zum Zweck 
der Übermittlung, insbesondere wenn dies der 
Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien oder dem 
Adresshandel dient, ist zulässig, wenn 
 
 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung hat oder 
 
2. … 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
. 
§ 28 Absatz 1 Satz 2  und Absatz 3 bis 3b ist 
anzuwenden. 
 
(2) … 
 
 
 
 
 
 
 



b) es sich um listenmäßig oder sonst 
zusammengefasste Daten nach § 28 Abs. 3 Nr. 3 
handelt, die für Zwecke der Werbung oder der 
Markt- oder Meinungsforschung übermittelt werden 
sollen, und  
 
2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlung hat.  
 
§ 28 Abs. 3 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung 
nach Nummer 1 Buchstabe a sind die Gründe für 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses und 
die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von 
der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der 
Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren 
obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem 
die Daten übermittelt werden. 
 
 
 
 
 
(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in 
elektronische oder gedruckte Adress-, Telefon-, 
Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse hat zu 
unterbleiben, wenn der entgegenstehende Wille 
des Betroffenen aus dem zugrunde liegenden 
elektronischen oder gedruckten Verzeichnis oder 
Register ersichtlich ist. Der Empfänger der Daten 
hat sicherzustellen, dass Kennzeichnungen aus 
elektronischen oder gedruckten Verzeichnissen 
oder Registern bei der Übernahme in Verzeichnisse 
oder Register übernommen werden. 
 
 
(4) – (5) 

 

b) es sich um listenmäßig oder sonst 
zusammengefasste Daten nach § 28 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3 handelt, die für Zwecke der Werbung oder der 
Markt- oder Meinungsforschung übermittelt werden 
sollen, und  
 
2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlung hat.  
 
§ 28 Abs. 3 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung 
nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a sind die Gründe für 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses und 
die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von 
der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der 
Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren 
obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem 
die Daten übermittelt werden. Die übermittelnde 
Stelle hat Stichprobenverfahren nach  § 10 Abs. 4 
Satz 3 durchzuführen und dabei auch das 
Vorliegen eines berechtigten Interesses 
einzelfallbezogen festzustellen und zu überprüfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) – (5)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in 
elektronische oder gedruckte Adress-, 
Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare 
Verzeichnisse hat zu unterbleiben, wenn der 
entgegenstehende Wille des Betroffenen aus dem 
zugrunde liegenden elektronischen oder 
gedruckten Verzeichnis oder Register ersichtlich ist. 
Der Empfänger der Daten hat sicherzustellen, dass 
Kennzeichnungen aus elektronischen oder 
gedruckten Verzeichnissen  oder Registern bei der 
Übernahme in Verzeichnisse oder Register 
übernommen werden. 
 
(4) – (5)  

 
 



 
Keine Entsprechung 

  
§ 30a Geschäftsmäßige Datenerhebung und –
speicherung für Zwecke der Markt- oder 
Meinungsforschung  
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Verarbeiten 
oder Nutzen personenbezogener Daten für Zwecke 
der Markt- und Meinungsforschung ist zulässig, 
wenn 
 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung hat, oder 
 
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen werden können oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte und 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung gegenüber dem Interesse der verant-
wortlichen  Stelle nicht offensichtlich überwiegt. 
Besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 
Absatz 9) dürfen nur für ein bestimmtes 
Forschungsvorhaben erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden. 
 
(2) Für Zwecke der Markt- oder Meinungs-
forschung erhobene oder gespeicherte 
personenbezogene Daten dürfen nur für diese 
Zwecke verarbeitet oder genutzt werden. Daten, die 
nicht aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen worden sind und die die verantwort-
liche Stelle auch nicht veröffentlichen darf, dürfen 
nur für das Forschungsvorhaben verarbeitet oder 
genutzt werden, für das sie erhoben worden sind. 
Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet 
oder genutzt werden, wenn sie zuvor so 
anonymisiert werden, dass ein Personenbezug 
nicht mehr hergestellt werden kann.  



 
(3) Die personenbezogenen Daten sind zu 
anonymisieren, sobald dies nach dem Zweck des 
Forschungsvorhabens, für das die Daten erhoben 
worden sind, möglich ist. Bis dahin sind die 
Merkmale gesondert zu speichern, mit denen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person zugeordnet werden können. Diese 
Merkmale dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit dies nach dem 
Zweck des Forschungsvorhabens erforderlich ist. 
 
(4) § 29 gilt nicht. 
 
 (5) § 28 Absatz 4 und 6 bis 9 gilt entsprechend.  

 
 
Keine Entsprechung 

  
§ 32 Datenerhebung, -verarbeitung und  
–nutzung für Zwecke des Beschäftigungs-
verhältnisses  
(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten 
dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
dies für die Entscheidung über die Begründung 
eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach 
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses für 
dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich 
ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen perso-
nenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu 
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass der Betroffene im 
Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen 
hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur 
Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 
Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht 
überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im 



Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig 
sind.  
 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, ohne dass sie automatisiert 
verarbeitet oder in oder aus einer nicht 
automatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für 
die Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen 
Datei erhoben werden.  
 
(3) Die Beteiligungsrechte der Interessen-
vertretungen der Beschäftigten bleiben unberührt. 

 
 
§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen 
(1) …  
 
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, 
wenn 
 
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von 
der Speicherung oder der Übermittlung 
erlangt hat, 
 
2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie 
aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder 
vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder ausschließlich der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
dienen und eine Benachrichtigung einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde, 
 
3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, namentlich wegen des überwiegen-
den rechtlichen Interesses eines Dritten, geheim-
gehalten werden müssen, 
 
 

  
§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen 
(1) … 
 
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, 
wenn 
 
1. – 7.  
der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der 
Speicherung oder der Übermittlung 
erlangt hat, 
 
2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie 
aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder 
vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder ausschließlich der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
dienen und eine Benachrichtigung einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde, 
 
3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, namentlich wegen des überwiegen-
den rechtlichen Interesses eines Dritten, geheim-
gehalten werden müssen, 
 



4. die Speicherung oder Übermittlung durch Gesetz 
ausdrücklich vorgesehen ist, 
 
5. die Speicherung oder Übermittlung für Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist 
und eine Benachrichtigung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde, 
 
6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber der 
verantwortlichen Stelle festgestellt hat, dass das 
Bekanntwerden der Daten die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle 
des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
würde, 
 
7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert sind 
und 
 
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl 
der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist, oder 
 
b) die Benachrichtigung die Geschäftszwecke der 
verantwortlichen Stelle erheblich gefährden würde, 
es sei denn, dass das Interesse an der 
Benachrichtigung die Gefährdung überwiegt, oder 
 
8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 
Übermittlung gespeichert sind und 
 
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
sind, soweit sie sich auf diejenigen Personen 
beziehen, die diese Daten veröffentlicht haben, 
oder 
 
b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammen-
gefasste Daten handelt (§ 29 Abs. 2 
Nr. 1 Buchstabe b) und eine Benachrichtigung 
wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle 

 
4. die Speicherung oder Übermittlung durch Gesetz 
ausdrücklich vorgesehen ist, 
 
5. die Speicherung oder Übermittlung für Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist 
und eine Benachrichtigung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde, 
 
6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber der 
verantwortlichen Stelle festgestellt hat, dass das 
Bekanntwerden der Daten die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle 
des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
würde, 
 
7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert sind 
und 
 
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl 
der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist oder 
 
b) die Benachrichtigung die Geschäftszwecke der 
verantwortlichen Stelle erheblich gefährden würde, 
es sei denn, dass das Interesse an der 
Benachrichtigung die Gefährdung überwiegt,  
 
8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 
Übermittlung gespeichert sind und 
 
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
sind, soweit sie sich auf diejenigen Personen 
beziehen, die diese Daten veröffentlicht haben, 
oder 
 
b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammen-
gefasste Daten handelt (§ 29 Absatz. 2 Satz 2) und 
eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der 



unverhältnismäßig ist. 
 
 
 
 
 
 
Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter 
welchen Voraussetzungen von einer 
Benachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 7 
abgesehen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist, 
 
9. aus allgemein zugänglichen Quelle entnommene 
Daten geschäftsmäßig für Zwecke der Markt- oder 
Meinungsforschung gespeichert sind und eine 
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betrof-
fenen Fälle unverhältnismäßig ist. 
 
Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter 
welchen Voraussetzungen von einer 
Benachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 7 
abgesehen wird. 
 



 
§ 34 Auskunft an den Betroffenen 
(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über 
 
 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch 
soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten 
beziehen, 
 
2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an 
die Daten weitergegeben werden, und 
 
 
3. den Zweck der Speicherung. 
 
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über 
die Auskunft erteilt werden soll,  näher bezeichnen. 
Werden die personenbezogenen Daten 
geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung 
gespeichert, kann der Betroffene über Herkunft und 
Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern nicht 
das Interesse an der Wahrung des 
Geschäftsgeheimnisses überwiegt. In diesem Fall 
ist Auskunft über Herkunft und Empfänger auch 
dann zu erteilen, wenn diese Angaben nicht 
gespeichert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 34 Auskunft an den Betroffenen  
(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Betroffenen 
auf Verlangen Auskunft zu erteilen über  
 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch 
soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten 
beziehen,  
 
2. die Empfänger oder die Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben werden und  
 
3. den Zweck der Speicherung.  
 
Der Betroffene soll die Art der personenbezogenen 
Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher 
bezeichnen. Werden die personenbezogenen 
Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 
Übermittlung gespeichert, ist Auskunft über die 
Herkunft und die Empfänger auch dann zu erteilen, 
wenn diese Angaben nicht gespeichert sind. Die  
Auskunft über die Herkunft und die Empfänger 
kann verweigert werden, soweit das Interesse an 
der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gegen-
über dem In formationsinteresse des Betroffenen 
überwiegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Im Fall des § 28b hat die für die Entscheidung 
verantwortliche Stelle dem Betroffenen auf  
 Verlangen Auskunft zu erteilen über 
 

 
§ 34 Auskunft an den Betroffenen 
 
 
 
 
 
 
 
2 . den Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben werden, und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1a)  Im Falle des § 28 Absatz 3 Satz 4 hat die 
übermittelnde Stelle die Herkunft der Daten und 
den Empfänger für die Dauer von zwei Jahren nach 
der Übermittlung zu speichern und dem Betroffenen 
auf Verlangen Auskunft über die Herkunft der 
Daten und den Empfänger zu erteilen. Satz 1 gilt 
entsprechend für den Empfänger.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. die innerhalb der letzten sechs Monate vor dem 
Zugang des Auskunftsverlangens erhobenen oder 
erstmalig gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte,  
 
2. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte genutzten Datenarten und  
 
3. das Zustandekommen und die Bedeutung der 
Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und 
nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form.  
 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die 
Entscheidung verantwortliche Stelle  
 
1. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeits-
werte genutzten Daten ohne Personenbezug 
speichert, den Personenbezug aber bei der 
Berechnung herstellt oder  
 
2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten 
nutzt.  
 
Hat eine andere als die für die Entscheidung 
verantwortliche Stelle 
  
1. den Wahrscheinlichkeitswert oder  
 
2. einen Bestandteil des Wahrscheinlichkeitswerts 
 
berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung der 
Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 
erforderlichen Angaben auf Verlangen der für die 
Entscheidung verantwortlichen Stelle an diese zu 
übermitteln. Im Falle des Satzes 3 Nr. 1 hat die für 
die Entscheidung verantwortliche Stelle den 
Betroffenen zur Geltendmachung seiner 
Auskunftsansprüche unter Angabe des Namens 
und der Anschrift der anderen Stelle sowie der zur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Der Betroffene kann von Stellen, die 
geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum 
Zweck der Auskunftserteilung speichern, Auskunft 
über seine personenbezogenen Daten verlangen, 
auch wenn sie weder in einer automatisierten 
Verarbeitung noch in einer nicht automatisierten 
Datei gespeichert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft über Herkunft und Empfänger kann der 
Betroffene nur verlangen, sofern nicht das 
Interesse an der Wahrung des 
Geschäftsgeheimnisses überwiegt. 
 
 
 
 

Bezeichnung des Einzelfalls notwendigen Angaben 
unverzüglich an diese zu verweisen, soweit sie die 
Auskunft nicht selbst erteilt. In diesem Fall hat die 
andere Stelle, die den Wahrscheinlichkeitswert 
berechnet hat, die Auskunftsansprüche nach den 
Sätzen 1 und 2 gegenüber dem Betroffenen 
unentgeltlich zu erfüllen. Die Pflicht der für die 
Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 
verantwortlichen Stelle nach Satz 3 entfällt, soweit 
die für die Entscheidung verantwortliche Stelle von 
ihrem Recht nach Satz 4 Gebrauch macht.  
 
(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig 
personenbezogene Daten zum Zwecke der 
Übermittlung speichert, hat dem Betroffenen auf 
Verlangen Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten zu erteilen, auch wenn sie 
weder automatisiert verarbeitet werden noch in 
einer nicht automatisierten Datei gespeichert sind. 
 
Dem Betroffenen ist auch Auskunft zu erteilen über 
Daten, die  
 
1. gegenwärtig noch keinen Personenbezug 
aufweisen, bei denen ein solcher aber im 
Zusammenhang mit der Auskunftserteilung von der 
verantwortlichen Stelle hergestellt werden soll,  
 
2. die verantwortliche Stelle nicht speichert, aber 
zum Zweck der Auskunftserteilung nutzt.  
 

Die Auskunft über die Herkunft und die Empfänger 
kann verweigert werden, soweit das Interesse an 
der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses 
gegenüber dem Informationsinteresse des 
Betroffenen überwiegt. 
 
(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig 
personenbezogene Daten zum Zweck der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übermittlung erhebt, speichert oder verändert, hat 
dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen 
über  
 
1. die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem 
Zugang des Auskunftsverlangens übermittelten 
Wahrscheinlichkeitswerte für ein bestimmtes 
zukünftiges Verhalten des Betroffenen sowie die 
Namen und letztbekannten Anschriften der Dritten, 
an die die Werte übermittelt worden sind,  
 
2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum 
Zeitpunkt des Auskunftsverlangens nach den von 
der Stelle zur Berechnung angewandten Verfahren 
ergeben,  
 
3. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeits-
werte nach den Nummern 1 und 2 genutzten 
Datenarten sowie  
 
4. das Zustandekommen und die Bedeutung der 
Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und 
nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form.  
 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwortliche 
Stelle  
 
1. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeits-
werts genutzten Daten ohne Personenbezug 
speichert, den Personenbezug aber bei der 
Berechnung herstellt oder  
 
2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten 
nutzt.  
 
(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 zum Zweck der 
Auskunftserteilung an den Betroffenen 
gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck 
verwendet werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die nach den Absätzen 1a bis 4 zum Zwecke 
der Auskunftserteilung an den Betroffenen 
gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck 
sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle 
verwendet werden; für andere Zwecke sind sie zu 



 
 
 
(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht 
wegen der besonderen Umstände eine andere 
Form der Auskunftserteilung angemessen ist. 
 
 
(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, 
wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 
3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigten ist.  
 
(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die 
personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung gespeichert, kann jedoch 
ein Entgelt verlangt werden, wenn der Betroffene 
die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen 
Zwecken nutzen kann. Das Entgelt darf über die 
durch die Auskunftserteilung entstandenen direkt 
zurechenbaren Kosten nicht hinausgehen. Ein 
Entgelt kann in den Fällen nicht verlangt werden, in 
denen besondere Umstände die Annahme 
rechtfertigen, dass Daten unrichtig oder unzulässig 
gespeichert werden, oder in denen die Auskunft 
ergibt, dass die Daten zu berichtigen oder unter der 
Voraussetzung des § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu 
löschen sind. 
 
 
 
 
 
.  
(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist 
dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich im 
Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich 
Kenntnis über die ihn betreffenden Daten und 
Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf in 
geeigneter Weise hinzuweisen. 

 
 
 
(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform zu 
erteilen, soweit nicht wegen der besonderen 
Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung 
angemessen ist.  
 
(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, 
wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 
3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist.  
 
(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die 
personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der 
Betroffene einmal je Kalenderjahr eine 
unentgeltliche Auskunft in Textform verlangen. Für 
jede weitere Auskunft kann ein Entgelt verlangt 
werden, wenn der Betroffene die Auskunft 
gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken 
nutzen kann. Das Entgelt darf über die durch die 
Auskunftserteilung entstandenen unmittelbar 
zurechenbaren Kosten nicht hinausgehen. Ein 
Entgelt kann nicht verlangt werden, wenn 
 
1. besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, 
dass Daten unrichtig oder unzulässig gespeichert 
werden oder  
 
2. die Auskunft ergibt, dass die Daten nach § 35 
Abs. 1 zu berichtigen oder nach § 35 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1 zu löschen sind.  

 
(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist 
dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich im 
Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich 
Kenntnis über die ihn betreffenden Daten zu 
verschaffen. Er ist hierauf hinzuweisen. 
 

sperren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
Daten 
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, 
wenn sie unrichtig sind. 
 
 
(2) Personenbezogene Daten können außer in den 
Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit 
gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind zu 
löschen, wenn 
 
1. ihre Speicherung unzulässig ist,  
 
2. es sich um Daten über die rassische oder 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
oder philosophische Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit, über Gesundheit oder 
das Sexualleben, strafbare Handlungen oder 
Ordnungswidrigkeiten handelt und ihre Richtigkeit 
von der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen 
werden kann,  
 
3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald 
ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der 
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 
 
4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 
verarbeitet werden und eine Prüfung jeweils am 
Ende des vierten Kalenderjahres beginnend mit 
ihrer erstmaligen Speicherung ergibt, dass eine 
längerwährende Speicherung nicht erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
Daten 
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, 
wenn sie unrichtig sind. Geschätzte Daten sind als 
solche deutlich zu kennzeichnen. 
 
(2) Personenbezogene Daten können außer in den 
Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit 
gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind zu 
löschen, wenn 
 
1. ihre Speicherung unzulässig ist,  
 
2. es sich um Daten über die rassische oder 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
oder philosophische Überzeugungen, Gewerk-
schaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben, 
strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten 
handelt und ihre Richtigkeit von der verant-
wortlichen Stelle nicht bewiesen werden kann,  
 
 
3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald 
ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der 
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 
 
4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 
verarbeitet werden und eine Prüfung jeweils am 
Ende des vierten, soweit es sich um Daten über 
erledigte Sachverhalte handelt und der Betroffene 
der Löschung nicht widerspricht, am Ende des 
dritten Kalenderjahres beginnend mit dem 
Kalenderjahr, das der erstmaligen Speicherung 
folgt, ergibt, dass eine längerwährende 
Speicherung nicht erforderlich ist. 
 
Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage 
von § 28a Abs. 2 oder § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

 



 
 
 
 
(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, 
soweit  
 
1. im Fall des Absatzes 2 Nr. 3 einer Löschung 
gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 
 
2. … (4) ... 
 
 
( 
 
5) …(6)…  
 
(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der 
Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung 
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der 
Speicherung sind die Stellen zu verständigen, 
denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese 
Daten zur Speicherung weitergegeben werden, 
wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert und schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen nicht entgegenstehen. 
 
(8) ... 
 

gespeichert werden, sind nach Beendigung des 
Vertrages auch dann zu löschen, wenn der 
Betroffene dies verlangt. 
 
(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, 
soweit 
 
1. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3 einer 
Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 
 
2. … (4) … 
 
(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht 
übermittelt werden. 
 
(5) … (6) … 
 
(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der 
Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung 
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der 
Speicherung sind die Stellen zu verständigen, 
denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese 
Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, 
wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert und schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen nicht entgegenstehen. 
 
(8) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 38 Aufsichtsbehörde 
(1) – (4)  
 
(5) Zur Gewährleistung des Datenschutzes nach 
diesem Gesetz und anderen Vorschriften über den 
Datenschutz, soweit diese die automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten oder die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in oder 
aus nicht automatisierten Dateien regeln, kann die 
Aufsichtsbehörde anordnen, dass im Rahmen der 
Anforderungen nach § 9 Maßnahmen zur 
Beseitigung festgestellter technischer oder 
organisatorischer Mängel getroffen werden. Bei 
schwerwiegenden Mängeln dieser Art, 
insbesondere, wenn sie mit besonderer 
Gefährdung des Persönlichkeitsrechts verbunden 
sind, kann sie den Einsatz einzelner Verfahren 
untersagen, wenn die Mängel entgegen der 
Anordnung nach Satz 1 und trotz der Verhängung 
eines Zwangsgeldes nicht in angemessener Zeit 
beseitigt werden.  
Sie kann die Abberufung des Beauftragten für den 
Datenschutz verlangen, wenn er die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und 
Zuverlässigkeit nicht besitzt. 
 
(6) … 
 

  
§ 38 Aufsichtsbehörde 
(1) – (4)  
 
(5) Zur Gewährleistung der Einhaltung dieses 
Gesetzes und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz kann die Aufsichtsbehörde Maßnah-
men zur Beseitigung festgestellter Verstöße bei der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten oder technischer oder organisa-
torischer Mängel anordnen. Bei schwerwiegenden 
Verstößen oder Mängeln, insbesondere solchen, 
die mit einer besonderen Gefährdung des 
Persönlichkeitsrechts verbunden sind, kann sie die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung oder den 
Einsatz einzelner verfahren untersagen, wenn 
Verstöße oder Mängel entgegen der Anordnung 
nach Satz 1 und trotz der Verhängung eines 
Zwangsgeldes nicht in angemessener Zeit beseitigt 
werden.  
 
 
Sie kann die Abberufung des Beauftragten für den 
Datenschutz verlangen, wenn er die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und 
Zuverlässigkeit nicht besitzt. 
 
(6) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Keine Entsprechung 

  
§ 42a Informationspflicht bei unrechtmäßiger 
Kenntniserlangung von Daten 
Stellt eine nichtöffentliche Stelle im Sinne des  
§ 2 Absatz 4 oder eine öffentliche Stelle nach  
§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fest, dass bei ihr 
gespeicherte 
 
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 
Absatz 9) 
 
2. personenbezogene Daten, die einem 
Berufsgeheimnis unterliegen, 
 
3. personenbezogene Daten, die sich auf strafbare 
Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den 
Verdacht strafbarer Handlungen oder 
Ordnungswidrigkeiten beziehen oder 
 
4. personenbezogene Daten zu Bank- und 
Kreditkartenkonten 
  
unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise 
Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und 
drohen schwerwiegende Beeinträchtigungen für die 
Rechte oder schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen, hat sie dies nach den Sätzen 2 bis 5 
unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde 
sowie den Betroffenen mitzuteilen. Die 
Benachrichtigung des Betroffenen muss 
unverzüglich erfolgen, sobald angemessene 
Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen 
worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die 
Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Die 
Benachrichtigung der Betroffenen muss eine 
Darlegung der Art der unrechtmäßigen 
Kenntniserlangung und Empfehlungen für 
Maßnahmen zur Minderung möglicher nachteiliger 
Folgen enthalten. Die Benachrichtigung der 



zuständigen Aufsichtsbehörde muss zusätzlich eine 
Darlegung möglicher nachteiliger Folgen der 
unrechtmäßigen Kenntniserlangung und der von 
der Stelle daraufhin ergriffenen Maßnahmen 
enthalten. Soweit die Benachrichtigung der 
Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde, insbesondere aufgrund der 
Vielzahl der betroffenen Fälle, tritt an ihre Stelle die 
Information der Öffentlichkeit durch Anzeigen, die 
mindestens eine halbe Seite umfassen, in 
mindestens zwei bundesweit erscheinenden 
Tageszeitungen oder durch eine andere, in ihrer 
Wirksamkeit hinsichtlich der Information der 
Betroffenen gleich geeignete Maßnahme. Eine 
Benachrichtigung, die der Benachrichtigungs-
pflichtige erteilt hat, darf in einem Strafverfahren 
oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen ihn oder einen in § 52 
Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen des Benachrichtigungspflichtigen nur 
mit Zustimmung des Benachrichtigungspflichtigen 
verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 43 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 
4e Satz 2, eine 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 
 
2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch 
in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten 
für den Datenschutz nicht, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
bestellt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet 
oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis 
erhalten kann, 
 
 
 
 
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene 
Daten übermittelt oder nutzt, 
 
 

 
§ 43 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 43 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 
4e Satz 2, eine 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 
 
2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch 
in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten 
für den Datenschutz nicht, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
bestellt, 
 
2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewähr-
leistet, dass die Datenübermittlung festgestellt und 
überprüft werden kann, 
 
2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise erteilt oder entgegen § 11 
Abs. 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der 
Datenverarbeitung von der Einhaltung der beim 
Auftragnehmer getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen überzeugt,  
 
3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet 
oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis 
erhalten kann, 
 
3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere 
Form verlangt, 
 
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene 
Daten übermittelt oder nutzt, 
 
 



 
 
 
 
 
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort 
bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer 
glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet, 
 
6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene 
Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, 
Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare 
Verzeichnisse aufnimmt, 
 
7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von 
Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 
 
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8a. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Abs. 2 Satz 
1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 
34 Abs. 2 Satz 5, Abs. 3 Satz 1 oder Satz 2 oder 
Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine 
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt,  
 
 
 
8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, 
nichtig richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 
 
8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen 
nicht oder nicht rechtzeitig an die andere Stelle 
verweist.  

 
 
 
 
 
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort 
bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer 
glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet, 
 
6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene 
Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, 
Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare 
Verzeichnisse aufnimmt, 
 
7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von 
Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 
 
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt, 
 
 
 
8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 1a, 
entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2, oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, 
Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht 
speichert,  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne 
Gegendarstellung übermittelt, 
 
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme 
nicht duldet oder 
 
11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 
5 Satz 1 zuwiderhandelt. 
 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 
 
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels 
automatisierten Verfahrens bereithält, 
 
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder 
einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen 
oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 
 
4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, 
die nicht allgemein zugänglich sind, durch 
unrichtige Angaben erschleicht, 
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, 
auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 
Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für 
andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte 
weitergibt, oder 
 
 
 
 

 
… 
 
 
 

 
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne 
Gegendarstellung übermittelt, 
 
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme 
nicht duldet oder 
 
11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 
5 Satz 1 zuwiderhandelt. 
 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 
 
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels 
automatisierten Verfahrens bereithält, 
 
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder 
einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen 
oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 
 
4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, 
die nicht allgemein zugänglich sind, durch 
unrichtige Angaben erschleicht, 
 
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, 
auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 
Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für 
andere Zwecke nutzt,  
 
5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines 
Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen 
abhängig macht, 



 
 
 
 
 
6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 
Satz 1 bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 
Abs. 2 Satz 3 die in § 40 Abs. 2 Satz 2 
bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben 
zusammenführt. 
 
 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des 
Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 
mit einer Geldbuße bis zu 
zweihundertfünfzigtausend Euro geahndet werden. 
 
 
 
 

 
5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für 
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,  
 
6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 , § 30a Absatz 3 
Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort 
genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe 
zusammenführt oder 
 
7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des 
Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit 
einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro 
geahndet werden. Die Geldbuße soll den 
wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür 
nicht aus, so können sie überschritten werden. 
 

 
Keine Entsprechung 
 

  
§ 47 Übergangsregelungen 
Für die Verarbeitung und Nutzung vor dem 01. 
September 2009 erhobener oder gespeicherter 
Daten ist § 28 in der bis dahin geltenden Fassung 
weiter anzuwenden  
 
1. für Zwecke der Markt- und Meinungsforschung 
bis zum 31. August 2010, 
 
2. für Zwecke der Werbung bis zum 31. August 
2012. 
 
 
 



 
Keine Entsprechung 

  
§ 48 Bericht der Bundesregierung 
Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag 
 
1. bis zum 31. Dezember 2012 über die 
Auswirkungen der §§ 30a und 42a, 
 
2. bis zum 31. Dezember 2014 über die 
Auswirkungen der Änderungen der §§ 28 und 29. 
Sofern sich aus der Sicht der Bundesregierung 
gesetzgeberische Maßnahmen empfehlen, soll der 
Bericht einen Vorschlag enthalten. 
 

 
Anlage zu § 9 Satz 1 
(…) 
 
Keine Entsprechung 
 
 

  
Anlage zu § 9 Satz 1 
(…) 
 
Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 ist 
insbesondere die Verwendung von dem Stand der 
Technik entsprechenden Verschlüsselungs-
verfahren. 
 

   

  
INKRAFTTRETEN 
 
Die Änderungen sollen zum 01. April 2010 
in Kraft treten. 

 
INKRAFTTRETEN 
 
Die Änderungen in § 34 und in § 43 Abs. 1 
Nr. 8a sollen zum 01. April 2010 in Kraft 
treten, die übrigen Bestimmungen zum 01. 
September 2009.  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Eine weitere Änderung des BDSG sieht der Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages vom 03. Juli 2009 zu einem 
 
„Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der 
Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht“ 
 
vor (BR-Drucksache 639/09). Die Änderungen finden keine Entsprechung im BDSG. 
 
 
Dem § 29 werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: 
 
„(6) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, 
zum Zwecke der Übermittlung erhebt, speichert oder verändert, hat Auskunftsverlangen von Darlehensgebern aus anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum genauso zu behandeln wie 
Auskunftsverlangen inländischer Darlehensgeber. 
 
(7) Wer den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages oder eines Vertrages über eine entgeltliche Finanzierungshilfe mit einem 
Verbraucher infolge einer Auskunft einer Stelle im Sinne des Absatzes 6 ablehnt, hat den Verbraucher unverzüglich hierüber sowie über die 
erhaltene Auskunft zu unterrichten. Die Unterrichtung unterbleibt, soweit hierdurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. § 6a 
bleibt unberührt.“ 
 
Nach § 43 Abs. 1 Nr. 7 werden die folgenden Nummern 7a und 7b eingefügt: 
 
„7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 
 
7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,“ . 
 
 .    
Das Gesetz hat am 10. Juli 2009 den Bundesrat passiert.  


